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(2) Die Vergütung erfolgt für Arbeiter und An
gestellte nach tariflichen Bestimmungen. Die Ver
gütung nach tariflichen Bestimmungen kann auf 
Beschluß der Belegschaftsversammlung für alle in 
der kooperativen Einrichtung Beschäftigten einheit
lich erfolgen. Bis zur Einführung der einheitlichen 
Vergütung können für die in der kooperativen 
Einrichtung beschäftigten Genossenschaftsmitglie
der Ubergangsregelungen für die Vergütung fest
gelegt werden. Die Einführung der einheitlichen 
Vergütung nach tariflichen Bestimmungen oder 
die Ubergangsregelung für Genossenschaftsmit
glieder bedürfen der Bestätigung durch den Rat 
des Kreises.
(3) Bis zur Einführung der einheitlichen Vergü
tung für alle Beschäftigten können für die in der 
kooperativen Einrichtung tätigen Genossenschafts
mitglieder auch Übergangsregelungen für die Ge
währung von Urlaub, die Zahlung von betrieblichen 
Lohnausgleich bei Arbeitsunfähigkeit und Quaran
täne, die Bildung und Verwendung des Prämien
fonds, die Arbeitszeit und die Freistellung von der 
Arbeit festgelegt werden.
(4) Für die Prämierung besonderer Leistungen und 
Ergebnisse stellt die kooperative Einrichtung ent
sprechende Mittel bereit. Die Verwendung dieser 
Mittel erfolgt auf der Grundlage einer Prämien
ordnung, die jährlich nach Beratung in der Beleg- 
schaftsyersammlung vom Rat der kooperativen 
Einrichtung zu bestätigen ist. Die materielle Aner
kennung von Neuerer- und Erfinderleistungen er
folgt auf der Grundlage der bestehenden Rechts
vorschriften.

34. Die kooperative Einrichtung gewährt entsprechend 
den arbeitsrechtlichen Bestimmungen bezahlten 
Urlaub und Freistellung von der Arbeit.

35. (1) Die Arbeiter, Angestellten und Genossenschafts
mitglieder der kooperativen Einrichtung unterlie
gen der Versicherungs- und Beitragspflicht zur je
weils zuständigen Sozialversicherung. Sie erhalten 
die Leistungen der Sozialversicherung nach einheit
lichen Grundsätzen.
(2) Arbeiter, Angestellte und Genossenschaftsmit
glieder, die wegen ärztlich bescheinigter Arbeits
unfähigkeit oder wegen Quarantäne von der Ar
beit befreit sind, erhalten neben den Leistungen 
der Sozialversicherung betrieblichen Lohnausgleich 
entsprechend den für Arbeiter und Angestellte gel
tenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen.

36. (1) Die kooperative Einrichtung und die beteiligten 
LPG und VEG sichern gemeinsam, daß die Arbeits
und Lebensbedingungen der Arbeiter, Angestellten 
und Genossenschaftsmitglieder entsprechend den 
wirtschaftlichen Möglichkeiten schrittweise verbes
sert werden. Sie stellen dazu insbesondere enge Be
ziehungen mit den örtlichen Staatsorganen in den 
Gemeinden her, um durch gemeinsame Maßnahmen 
und die Konzentration der vorhandenen Mittel die 
Arbeits- und Lebensbedingungen weiter denen der 
Stadt anzugleichen und die wachsenden Kulturbe
dürfnisse der Arbeiter und Genossenschaftsmitglie
der zu befriedigen.
(2) Die kooperative Einrichtung sollte, sofern dazu 
die Voraussetzungen geschaffen werden können, 
durch eine Ordnung unter Beachtung der spezifi
schen Bedingungen ihrer Produktionsrichtung, bei

Einrichtungen der Tierproduktion insbesondere un
ter Beachtung der seuchenhygienischen Vorschriften, 
in vertretbarem Umfang für persönliche Zwecke 
die Gewährung von Gartenland und Naturalien für 
ihre Beschäftigten festlegen, sofern diese nicht ent
sprechend Ziff. 11 eine persönliche Hauswirtschaft 
führen.

37. (1) Entsprechend den Erfordernissen der Entwick
lung der industriemäßigen Produktion in der Land
wirtschaft ist der Leiter der kooperativen Einrich
tung verpflichtet, Voraussetzungen und Bedingun
gen für die planmäßige Aus- und Weiterbildung 
der Arbeiter und Genossenschaftsmitglieder zu, 
schaffen. Er ist persönlich verantwortlich für die 
Gewinnung und Ausbildung der Lehrlinge, für die 
Delegierung von Beschäftigten an Hoch- und Fach
schulen sowie ihren planmäßigen Einsatz nach 
dem Studium.
(2) Die Arbeiter und Genossenschaftsmitglieder sind 
berechtigt und verpflichtet, sich für ihre Tätigkeit 
und Aufgaben ständig zu qualifizieren. Sie erhal
ten durch die kooperative Einrichtung Unterstüt
zung, um die festgelegten Bildungsziele mit best
möglichen Ergebnissen zu erreichen.
(3) Zur Sicherung der planmäßigen Qualifizierung 
ist die kooperative Einrichtung berechtigt und' ver
pflichtet,
a) Beschäftigte zum Besuch von Schulen und Lehr

gängen zu delegieren,
b) Facharbeiter auszubilden und Lehrverträge ab

zuschließen,
c) die erforderlichen Kräfte sowie materiellen und 

finanziellen Mittel einschließlich der Ausgleichs
zahlungen an die Beschäftigten zu planen und 
bereitzustellen.

Bei der planmäßigen Qualifizierung sind Jugend
liche und Frauen besonders zu fördern.
(4) Die Aus- und Weiterbildung erfolgt auf der 
Grundlage eines langfristigen Qualifizierungspla
nes. Dieser Plan wird durch Aussprachen mit den 
Beschäftigten vorbereitet und durch die Beleg
schaftsversammlung bestätigt. Die kooperative Ein
richtung beteiligt sich zur Erhöhung des Niveaus 
und der Effektivität der Berufsausbildung an Aus
bildungsgemeinschaften und sichert die aufgaben- 
und objektbezogene Aus- und Weiterbildung ins
besondere über die Kooperationsakademie.

38. (1) Der Leiter der kooperativen Einrichtung ist ver
antwortlich für die Förderung der in der koope
rativen Einrichtung tätigen Frauen und Mädchen. 
Er sichert ihre planmäßige und zielgerichtete Aus- 
und Weiterbildung, vor allem für die Bedienung der 
modernen Technik und für leitende Funktionen 
und den Einsatz entsprechend der Qualifikation. 
Alle Maßnahmen zur Förderung der Arbeiterinnen 
und Genossenschaftsbäuerinnen sind abrechenbar 
im Frauenförderungsplan festzulegen. Dieser Plan 
ist jährlich als Bestandteil des Betriebsplanes bzw. 
BKV durch den Leiter der kooperativen Einrich
tung auszuarbeiten. Er bedarf der Zustimmung der 
Frauenversammlung.
(2) Die Interessen der Frauen werden durch einen 
Frauenausschuß vertreten, der in einer Frauenver
sammlung zu wählen ist. Die Vorsitzende des 
Frauenausschusses ist Mitglied des Rates der koope
rativen Einrichtung.


